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Berufungsordnung 

§ 1 Ausschreibung 

(1) Zur Besetzung einer Professur unterbreitet das Präsidium in AbsƟmmung mit dem 
Studiengangsleitung, in dessen Studiengang die Stellenvakanz besteht, einen Vorschlag über 
die Verwendung der Professur, das Stellenprofil und den Ausschreibungstext. Das Präsidium 
entscheidet über den zeitlichen Umfang der Stelle (Voll- oder Teilzeit) und sƟmmt die 
Ausschreibung mit dem Akademischen Senat ab. 

(2) Mit der Ausschreibung, die durch den_die Präsident_in veranlasst wird, beginnt das 
Berufungsverfahren. Die Ausschreibung erfolgt hochschulintern, auf der Homepage der 
Hochschule und in einschlägigen Medien. 

(3) Professuren mit internaƟonalem Bezug müssen internaƟonal ausgeschrieben werden. 

(4) Die Bewerbungsfrist von 4 Wochen soll nur ausnahmsweise unterschriƩen werden. Die 
Bewerbungen sind an den_die Präsident_in zu richten. 

(5) Mitglieder der Hochschule können Personen, die sich nicht beworben haben, für die 
Stellenbesetzung gegenüber dem Präsidium vorschlagen. Der Vorschlag ist zu begründen. Bei 
posiƟver Bewertung bezieht das Präsidium den Vorschlag in das Bewerbungsverfahren ein. 

§ 2 Berufungskommission 

(1) Der Akademische Senat setzt für die Dauer des Berufungsverfahrens eine 
Berufungskommission, den Vorsitzenden sowie einen Stellvertretung ein. Die Kommission hat 
sich spätestens mit Ablauf der Bewerbungsfrist zu konsƟtuieren. 

(2) Die Berufungskommission besteht aus 

 dem_der Präsident_inn bzw. Einem_ Vizepräsident_in als Vertretung 
 vier Professor_innen – einschließlich der im ersten Anstrich genannten Personen -, von 

denen mindestens eine Person Mitglied des Akademischen Senats sein soll  
 der Studiengangsleitung, in dessen Studiengang die Stellenvakanz vorliegt – insofern 

die Studiengangsleitung nicht zugleich eine_r der Professor_innen des Akademischen 
Senats ist, 

 bis zu zwei gewählten oder beauŌragten Vertretende der StudierendenschaŌ 
 bis zu zwei externen Professor_innen. 
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(3) Die GleichstellungsbeauŌragte wirkt im Berufungsverfahren mit. Ihre Befugnisse richten 
sich nach den landesrechtlichen Regelungen für staatliche Hochschulen. 

§ 3 Berufungsverfahren 

(1) Das Präsidium erfasst die eingehenden Bewerbungen und leitet diese an den_die 
Vorsitzende_n der Berufungskommission weiter. Die Berufungskommission triŏ auf der 
Grundlage der in der Ausschreibung festgelegten Auswahlkriterien eine Entscheidung über 
die einzuladenden Bewerbenden und terminiert das Verfahren. Der_die Vorsitzende der 
Berufungskommission lädt die vorausgewählten Bewerbenden ein. 

(2) Der Auswahltermin besteht aus einem hochschulöffentlichen Probevortrag von etwa 20-
minüƟger Dauer und einem Bewerbungsgespräch, das eine Stunde nicht überschreiten soll. Für 
den Probevortrag können den Bewerbenden Themenvorschläge unterbreitet werden. 

(3) Die Berufungskommission stellt im Ergebnis der Probevorträge und der Aussprache die 
Listenfähigkeit der Bewerbenden fest. Die Listenfähigkeit wird nach Eignung, Befähigung und 
Leistung der Bewerbenden nach dem Prinzip der Bestenauswahl sowie unter 
BerücksichƟgung des Lehr- und Forschungsprofils der Hochschule und den in der 
Ausschreibung formulierten Anforderungen festgestellt. 

(4) Die Anzahl der für die Vorschlagsliste vorgesehenen Bewerbenden soll in der Regel 
mindestens drei jedoch nicht mehr als vier Bewerbende umfassen. 

(5) Entsprechend den Vorgaben bzw. Empfehlungen der im Land Berlin zuständigen 
Senatsverwaltung vom 21.01.2013 für die Berufungsverfahren beauŌragt die 
Berufungskommission, vertreten durch den_die Vorsitzenden, in jedem Berufungsverfahren 
zwei externe Gutachtende mit der Erstellung eines vergleichenden Gutachtens zu den von 
der Berufungskommission vorgesehenen listenfähigen Bewerbenden. 
Die Gutachter sollen im jeweiligen Gutachten eine Empfehlung zur Vergabe der Listenplätze 
vorschlagen. 

(6) Nach Vorlage der Gutachten nimmt der Berufungskommission diese zur Kenntnis und 
triŏ eine abschließende Entscheidung über die Listenplätze. 
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(7) Nach der Entscheidung gemäß Absatz 6 informiert die Berufungskommission den 
Akademischen Senat über das AbsƟmmungsergebnis zur Vergabe der Listenplätze und fordert 
den Akademischen Senat zur Stellungnahme auf. Lehnt der Akademische Senat die 
Berufungsvorschläge in Gänze ab, wird das Berufungsverfahren aufgehoben und über eine 
Neuausschreibung entschieden. 

(8) Nach BestäƟgung der Listenplätze durch den Akademischen Senat beantragt der_die 
Präsident_in die vorgesehene BerufungsopƟon bei der zuständigen Landesbehörde in Berlin. 

§ 4 Weiteres Verfahren 

(1) Der GeschäŌsführer verhandelt mit den für eine Berufung vorgesehenen Bewerbenden 
die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Verhandlungen erfolgt der Vertragsschluss mit der TrägergesellschaŌ durch ihren 
GeschäŌsführer. Der Arbeitsvertrag wird ggf. vorbehaltlich der ZusƟmmung durch die 
zuständige Senatsverwaltung geschlossen. 

(2) Liegt die ZusƟmmung zur Berufung seitens der zuständigen Landesbehörde vor, ist die 
Führung der Professor_innenbezeichnung mit Aufnahme der TäƟgkeit gestaƩet. Damit ist das 
Verfahren abgeschlossen und die Berufungskommission entlastet. 

§ 5 GeschäŌsordnungsvorschriŌen, Status- und FunkƟonsbezeichnungen 

(1) Der_die Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertretung, beruŌ die Kommission ein, 
führt den Vorsitz und besƟmmt eine Protokollführung. 

(2) Die Einberufung erfolgt mit Angabe der Tagesordnung unter Einhaltung einer Ladungsfrist 
von fünf Werktagen. 

(3) Die Beschlussfähigkeit der Berufungskommission erfordert die Anwesenheit von 
mindestens der HälŌe der sƟmmberechƟgten Mitglieder und ist vor jedem Beginn sowie bei 
jedem Beschluss protokollarisch festzuhalten. Die Beschlussfähigkeit ist darüber hinaus 
gegeben, wenn die SƟmmenmehrheit der Professor_innen gewährleistet ist. 

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden sƟmmberechƟgten 
Mitglieder gefasst. Bei SƟmmengleichheit entscheidet die SƟmme des_der Vorsitzenden. 

(5) Die Kommissionssitzungen sind nichtöffentlich. Alle Mitglieder unterliegen der 
Verschwiegenheitspflicht. 




